






































Neubau 4 Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohnungen
Schleswiger Strasse 56-60 / Holweg, 24340 Eckernförde

VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN

Architekt : Zastrow + Zastrow Architekten u. Stadtplaner PartGmbBBauherr : GWU Eckernförde e.G. Datum :           2020 Datum : 06.10.2020
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GT Gleditsia triacanthos "Skyline"
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PY Prunus yedoensis

Sol. 4xv.
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Baumpflanzung/-erhaltung
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GT

GT

Städtebauliche Leitidee 

Ziel ist es, die Neubauten in die Stadtgestalt dieses Abschnittes der Schleswiger Straße einzufügen und gleichzeitig attraktive Aussenräume und ein 

qualitätvolles Milieu für das Wohnen zu schaffen.  

Bestandssituation:  

Die Nachbarbebauung auf der Nordseite der Schleswiger Straße ist geprägt durch überwiegend 1-geschossige Gebäude mit Dachgeschoss und 

Gliederung durch Frontgiebel. Die gegenüberliegende Straßenseite weist, ebenso wie die abgerissenen Gebäude auf dem Baugrundstück selbst, 2-

geschossige, massivere, höhere Gebäude mit Dachgeschoss auf.  

Leitidee:  

Aus dieser differenzierten Bestandssituation wird die Leitidee des Entwurfes entwickelt: vier Einzelhäuser in einer Bauflucht, deren Kubatur gebildet 

wird durch einen 2-geschossigen Hauptbaukörper mit Satteldachgeschoss und angesetzten, raumbildenden, knapp 2-geschossigen 

Nebenbaukörpern mit Pultdach. Die vortretenden Baukörper bilden jeweils einen Eingangshof und der Wechsel aus Hof und schmalem Baukörper 
einen Rhythmus, der demjenigen der Nachbarhäuser mit ihren Frontgiebeln ähnelt. Spiegelbildlich dazu werden auf der Rückseite ebenfalls 

Gartenhöfe gebildet. 

Stellplätze / Erschließung: 

Während die 6 Stellplätze für das Haus 1 offen zu ebener Erde untergebracht werden (Stellplatzschlüssel 0,75), erhalten die drei Häuser (2, 3, 4) 

östlich des Holweges eine Tiefgarage mit 18 Stellplätzen (Stellplatzschlüssel 0,7). Die Stellplatzanlage Haus 1 sowie die Tiefgarage werden auf der 

Rückseite der Gebäude vom Holweg aus erschlossen. Es sind überdachte Fahrradstellplätze im Untergeschoss und offene Stellplätze jeweils vor 

den Häusern vorgesehen. 

Dem Gefälle des Straßenniveaus folgend werden die Häuser auf verschiedenen Höhen platziert (25,65 - 25,20 – 24,80 – 24,40). Analog dazu wird 

die Fahrbahn der TG als Rampe mit 2 % Gefälle ausgebildet. Auf der Nordostecke wird das Gelände aufgrund der Topologie angeböscht. 

Architekturkonzept 

Die Gebäude werden nicht nur traufseitig gegliedert durch vorgezogene Nebenbaukörper, sondern auch im Bereich der Giebel gegliedert durch um 

1,50 m vortretende Erker mit Pultdach. 

Insgesamt schafft die Gliederung der Gebäude einen maßstäblichen, lebhaften Gesamteindruck, der durch eine einheitliche Materialwahl mit 

wiederkehrenden Details beruhigt und ausgeglichen wird. Die gestalterische Charakterisitk kann umschrieben werden mit freundlich, hell, 

zurückhaltend, homogen: Fassaden aus graugelbem / weißgelbem Ziegel - Verblendmauerwerk, hellgraue Kunststofffenster und hellgraue 

Betondachsteine. Die Häuser 2 – 4 sind baugleich, das Haus 1 westlich des Holwegs ist gespiegelt. In Haus 4 sind im Untergeschoss noch zwei 

weitere Wohnungen unter Ausnutzung der Topographie untergebracht worden. 

Gebäudestruktur und Wohnungstypen 

Gemäß der Auslobung des Wettbewerbs im Jahr 2015 umfasst das Spektrum Wohnungen für 1 bis 4 Personen in den Größen 43 qm bis 82 qm. 

Insgesamt werden in den Häusern 1-3 jeweils 8 Wohnungen und in Haus 4 10 Wohnungen, insgesamt also 34 Wohnungen geschaffen. 

Die Wohnungen sind typisiert. In jedem Haus gibt es das gesamte Wohnungsspektrum: im EG je eine 1,5- , 2,5- und 3-Zimmerwohnung, im 1. OG 

je eine 1,5-, 2,5- und 4-Zimmerwohnung, im Dachgeschoss je eine 1,5- und 2-Zimmerwohnung und im Untergeschoss von Haus 4 eine 2- und eine 

2,5-Zimmerwohnung. Im 1.OG und im Dachgeschoss wird das Vergrößern der Wohnflächen erreicht durch die Erker. Jede Wohnung hat eine 

Terrasse bzw. einen Balkon. Trotz der unterschiedlich großen Wohnungen, die übereinander liegen, sind die Bäder und Installationsschächte 

etagenweise übereinander angeordnet.  

Barrierefreiheit 

Die Wohnungen werden barrierefrei erschlossen und ausgeführt. Der Aufzug führt in allen Häusern bis ins Kellergeschoss bzw. bei Haus 2 - 4  bis 

in die Tiefgarage. 

Freiflächenkonzept 

Jedes Haus hat einen Eingangshof zur Schleswiger Straße, der sich nach Süden ausrichtet und gefasst ist durch den Nebenbaukörper. Die 

Bestandsbäume bzw. Neupflanzungen überdachen diese Höfe mit ihren Kronen und stärken die Aufenthaltsqualität. Die Höfe bilden jeweils eine 

eigene Adresse. 
Die drei Häuser stehen auf einem gestaffelten Plateau auf der Tiefgarage, das begrünt ist mit Rasen und Büschen. Die privaten Terrassen werden 

mit Heckenpolstern abgegrenzt. Der im Norden angrenzende Grundstücksbereich ist terrassiert mit Rasen und bestehenden Streuobstbäumen. 

Maßnahmen Artenschutz (siehe Artenschutzprüfung BBS Greuner-Pönicke) 

1      Baumfällungen dürfen nur vom 1. Dezember bis Ende Februar durchgeführt werden. Gehölzrodungen sind nur vom 1. Oktober bis Ende 

Februar zulässig. 

2 Stauden und Grasfluren dürfen nur vom 1. Oktober bis Ende Februar oder nach einer Überprüfung (Negativbeweis durch einen Biologen*in) 

geräumt werden. 

3  Es sind unmittelbar nach den Baumfällungen in vorhandenen Bäumen im und/oder am Baugrundstück 5 Wochenstubenkästen und 5 
Tagesquartiere als Spaltenkästen für Fledermäuse sowie 5 Höhlenbrüterkästen im Nahbereich der Fledermauskästen anzubringen. 

4 Es wird empfohlen, zum Schutz der Fledermäuse im Außenbereich LED Leuchtmittel mit einer Lichttemperatur von maximal 3000 Kelvin zu 

verwenden und die Beleuchtung so auszurichten, dass Gehölze/Bäume möglichst wenig angestrahlt werden. 

Baumpflanzungen 

Die Mindestqualität für Hochstämme beträgt 3xv 16/18 cm Stammumfang und für Solitäre 4xv Breite 150/200 cm, Höhe 350/400 cm. 

Die zu erhaltenen Bäume sind gemäß DIN 18920 „Baumschutz auf Baustellen“ zu schützen. 

Niederschlagswasser 

Das Niederschlagswasser ist soweit wie möglich auf den Baugrundstücken zu versickern. Überschüssige Mengen sind in die Regenwasserleitung 

in der Schleswiger Strasse einzuleiten. Die Grundstücksentwässerung ist mit dem Bauamt Eckernförde abzustimmen. Es ist eine 

Entwässerungsgenehmigung bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises Rendsburg- Eckernförde einzuholen. 

Lärmschutz 
Im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 74 sind Vorkehrungen zum Schutz vor Verkehrslärmimmissionen zu treffen 
(passiver Schallschutz). Es gelten für die festgesetzten Lärmpegelbereiche folgende Anforderungen an die schalltechnischen Eigenschaften der 

Gesamtkonstruktion der Außenbauteile von Aufenthaltsräumen in Wohnungen (Wand, Dach, Fenster, Lüftung): 

 Lärmpegelbereich III: R´w,ges= 35dB    

 Lärmpegelbereich IV: R´w,ges= 40dB 

Das erforderliche gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges bezieht sich auf die gesamte Außenfläche eines Raumes einschliesslich 

Dach. Der Nachweis der Anforderung ist in Abhängigkeit des Verhältnisses der gesamten Außenfläche eines Raumes zu dessen Grundfläche sowie 

der Flächenanteile der Außenbauteile zu führen. Grundlage für den Nachweis der Schalldämm-Maße sind die den Festsetzungen des 

Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 74 zugrundeliegenden Normen DIN 4109-1:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, T1: 

Mindestanforderungen“ und DIN 4109-2:2018-01 „Schallschutz im Hochbau, T2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“. 

Der erforderliche hygienische Luftwechsel in Schlafräumen und Kinderzimmern ist im Lärmpegelbereich IV durch schalldämmende 

Lüftungseinrichtungen oder andere - den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende - Maßnahmen sicherzustellen. Das Maß der 
schalldämmenden Wirkung der Lüftungseinrichtungen ist auf die festgesetzten erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße 

abzustellen und beim Nachweis der resultierenden Schalldämmung zu berücksichtigen. 

Der Nachweis der festgesetzten Schallschutzanforderungen ist im Rahmen der Objektplanung zu erbringen. Von den Festsetzungen darf im 

Einzelfall abgewichen werden, wenn sich für das konkrete Bauvorhaben im Hinblick auf die den Festsetzungen des Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 74 zugrundeliegenden Verkehrsdaten, die Anordnung bzw. Stellung des Gebäudes, die Raumnutzungen sowie die zum 

Zeitpunkt des Bauvorhabens geltenden Rechtsvorschriften nachweislich geringere Anforderungen an den Schallschutz ergeben. Die 

Regenwasserrinnen am Fuß der Zufahrtsrampe zu den Tiefgaragen sind lärmarm auszubilden. In der Tiefgarage ist eine schallabsorbierende 

Unterdecke anzubringen. 

Deckmalschutz 
An den Gebäuden / baulichen Anlagen dürfen keine glänzenden oder spiegelnden Materialien verwendet werden. Dieses gilt insbesondere für die 

Dacheindeckung. 
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